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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, Ulri-
ke Gote, Katharina Schulze, Gisela Sengl, Thomas 
Mütze, Markus Ganserer, Rosi Steinberger, Martin 
Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Expertenanhörung – Dritter Nationalpark für Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 
führt eine Expertenanhörung zum Thema „Dritter Na-
tionalpark für Bayern“ durch. 

 

 

Begründung: 

Die Staatsregierung hat in ihrer Klausur Ende Juli 
2016 unter anderem beschlossen, die Möglichkeiten 
eines dritten Nationalparks in Bayern zu prüfen. Um-
weltministerin Ulrike Scharf erklärte dazu u.a., ein Na-
tionalpark sei ein „ökologisches Konjunkturprogramm 
allererster Güte“, das die Artenvielfalt erhalte. 

In der „Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt 
in Bayern“, von der Staatsregierung im Jahr 2008 ver-
abschiedet, wird gefordert: „Bis 2020 sollen gefährde-
te Arten, für die Bayern eine besondere Erhaltungs-
verantwortung trägt, überlebensfähige Populationen 
erreichen und für mehr als 50 Prozent der Rote-Liste-
Arten soll sich die Gefährdungssituation um wenigs-
tens eine Stufe verbessert haben.“ Von der Umset-
zung dieser Ziele ist Bayern weit entfernt. 

In Bayern gibt es rund 80.000 Arten. Nur für etwa  
30 Prozent davon gibt es genügend Erkenntnisse, 
dass „eine Beurteilung im Sinne der gültigen Roten 
Listen“ möglich war. Davon wiederum sind mehr als 
40 Prozent gefährdet (Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz). Die derzeit gültige Rote Liste 
stammt aus dem Jahr 2003, eine Neubewertung soll 
in absehbarer Zeit erfolgen. 

Schon jetzt resümiert das Landesamt für Umwelt al-
lerdings, dass sich der 2003 beschriebene Negativ-
trend verstärkt hat. Die neue Liste der Vögel in Bayern 
stuft lediglich 46 Prozent der Arten als ungefährdet 
ein. 

Die Fläche der 16 Nationalparks in Deutschland be-
trägt 1.047.859 ha. Ohne die marinen Gebiete von 
Nord- und Ostsee sind es aber nur 214.588 ha, was 
lediglich 0,60 Prozent der terrestrischen Fläche 
Deutschlands entspricht. Die zwei bayerischen Natio-
nalparks haben eine Fläche von 45.021 ha, was nur 
0,64 Prozent der bayerischen Landesfläche ent-
spricht. 

In Österreich sind um die 2,8 Prozent der Landesflä-
che als Nationalpark geschützt. Es gibt sechs Natio-
nalparks, die von der IUCN anerkannt sind, mit einer 
Fläche von 237.800 ha (Fläche Österreich: 83.879 
km²) 

In den Niederlanden sind sogar knapp 3,2 Prozent der 
Landesfläche von 41.548 km² als Nationalpark ge-
schützt. Die Fläche der 20 Nationalparks beträgt 
132.030 ha. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Dr. Christian Magerl u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/13077 

Expertenanhörung – Dritter Nationalpark für Bayern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Christian Magerl 
Mitberichterstatter: Ludwig Freiherr von Lerchenfeld 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 58. Sit-
zung am 20. Oktober 2016 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: 9 Ablehnung, 1 Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Auf Verlangen der Mitglieder aus den Fraktionen der SPD, 
FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat der fe-
derführende Ausschuss gemäß § 173 Abs. 1 Satz 2 BayLT-
GeschO eine Anhörung zu diesem Thema beschlossen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 

 



 

17. Wahlperiode 08.12.2016 Drucksache 17/14757 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schul-
ze, Gisela Sengl, Thomas Mütze, Markus Ganserer, Rosi Steinber-
ger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13077, 17/14344 

Expertenanhörung – Dritter Nationalpark für Bayern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummer 2 und die Nummer 24 der Anla

ge. Das sind der Antrag der Fraktion FREIE WÄHLER betreffend "Bayerische Medien

vielfalt stärken: Marginalisierung des Regionalfernsehens entgegenwirken" auf Druck

sache 17/11720 und der Antrag der SPD auf Drucksache 17/11422 betreffend 

"Förderung des lokalen und regionalen Fernsehens", die gemeinsam mit dem Tages

ordnungspunkt 10 – das ist der Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des 

Mediengesetzes – beraten werden sollen.

(...)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Jetzt folgt noch die Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – 

Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag 

diese Voten.
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